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l. Abschnitt. 
Allgemeine Ausführungen über Sozial

versicherung. 
Ziele, Mittel und Erfolge. 

Sozialversicherung und Armenfürsorge. 
1. Allgemeine Erläuterungen. 

Tos Gedeihen eines Staatswesens hängt ab 
vom Wohlergehen seiner Glieder, der einzelnen 
Staatsbürger. Dieses wiederum ist normaler-
weise bedingt durch die staatlichen Einrichtun
gen einerseits, die persönlichen Verhältnisse an
derseits. Tiese engen Wechselwirkungen werden 
umso augenfälliger, se höher entwickelt ein 
Staatengebilde ist. Aber auch die Störungen in 
diesem Netz sind umso tiefer, se seiner und viel
fältiger die Maschen sind. Für die Persönlichen 
Verhältnisse des größten Teils aller Glieder 
des modernen Staates spielt die Persönliche 
Arbeitskraft im allgemeinsten Sinne, die ihrer
seits durch die Lebensenergie bedingt ist, die 
größte Rolle. Jede Verringerung, noch viel 
mehr aber das Aufhören dieser Kraft, hat eine 
sofortige Stö'rung des Persönlichen Wohlerge
hens, der Existenz des Individuums und der 
aus ihnen gebildeten Gemeinschaften (Familie, 
Gemeinde, Staat) zur Folge. Ter menschliche 
Geist hat aber ein Mittel gesunden, um die 
Folgen solcher, den Gesetzen des Zufalls fol
genden Einzel-Störungen zu beheben oder be
deutend abzuschwächen: Tiefes Mittel heißt 
Versicherung, speziell Personenversicherung. 
Turch letztere wird bewirkt, daß die notwendi
gen Existenzmittel für den durch Störung 
(Minderung und Verlust) der Arbeitskraft des 
Individuums entstehenden Bedarf planmäßig 
bereitgestellt werden, entweder durch das In
dividuum selbst oder unter Beihülfe eines 
Tritten oder des Staates selbst, immer aber 
unter Heranziehung einer geeigneten Einrich
tung, welche Bersichcrnngsträger heißt. Erfolgt 
diese Bereitstellung der Mittel für die Folgen 
der künftigen Störungen der Arbeitskraft auf 
Veranlassung des Staates hin, d. h. nicht aus 
dem Belieben des einzelnen heraus, sondern 
zwangsweise sür einen Teil oder' den ganzen 
Umfang der Glieder des Staates, so hat man 
das vor sich, was man unter dem Sammel
namen „Sozialversicherung" begreift. 

Krankheit, Unfall. Tod, Invalidität, Alter, 
sie alle bedeuten Störungen der Arbeitskraft, 
sie alle haben die Minderung oder den Verlust 
der Arbeitskraft und damit der Existenzmittel 
zur Folge. Aber noch sind andere Störungen 
zu nennen, bei den Frauen die Schwangerschaft 
und das Wochenbett, bei den Erwerbstätigen 
im eigentlichen Sinne die Arbeitslosigkeit. 
Nicht zu vergessen ist der Krieg, der nicht nur 
einzelne Glieder, sondern alle, den Staat selbst, 
aus den normalen Bahnen hinauswirft und 
einen großen Teil der „ Einzelwirtschaften" ins 
Verderben zieht. Schließt aber ein Staat den 
Krieg und seine Folgen als versichertes Ereig
nis in feine Sozialversicherung ein, so betreibt 
er damit nichts anderes als eine Rüstung zum 
Krieg; er entzieht der Wirtschaft Miittel für 
die Deckung eines Bedarfes, den die moderne 
Menschheitsbewegung durch völkerumfafsendc 
Einrichtungen aus dem Bereich der Möglichkeit 
schaffen will. Sozialversicherung und Krieg sind 
zwei Kräften vergleichbar, die einander ent
gegenwirken. 

2. Ziele, Mittel und Erfolge. 
Kehren wir uns ab vom Krieg, dem Zer

störer zahlreicher Einzelwirtschaften. Wenden 
wir uns der Sozialversicherung zu, jener un-
gemein segensreichen Einrichtung, die allem 
sür die Zukunft einen namhaften Fortschritt 
bedeutet. Welches sind ihre Ziele, welches ihre 
Mittel, welches ihre Erfolge? 

Die Ziele lassen sich einem einzigen unter
ordnen: es ist die Erhaltung und Förderung 
der Volkswohlfahrt durch wirtschaftlichen 
Schutz des Schwachen! Ter Kranke, der Ver
unglückte, der Arbeitsunfähige (Invalide oder 
Alte), der Arbeitslose, sie alle bedürfen des 
Staates; aber auch die Witwen, die Waisen 
wollen geschützt sein, wollen ein schützendes 
Dach, ein tägliches Brot. Neben finanzieller 
Hülfe (Auszählung einer einmaligen Summe 
oder einer Rente) sollen die Kranken und Ar
beitsunfähigen auch Pflege, ärztliche Behand
lung und Versorgung in Anstalten erhalten. 

Das Mittel, zum Ziel zu gelangen, besteht 
in der tatkräftigen Mithülfe aller Volksteile. 
Nicht nach Willtür, sondern nach streng recht
lichen Grundsätzen soll anderseits das Gewäh
ren der „Verficherungsleistungen" erfolgen. 
Damit ist schon gesagt, in welcher Beziehung 
sich die Versicherung von der Armenfür'sorge 
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unterscheidet. Bei der letztgenannten Institu
tion hat der wirtschaftlich Schwache oder schwach 
Gewordene wohl ein moralisches Anrecht auf 
Unterstützung, nicht aber ein Recht im eigent
lichen Sinne. Eine Unterstützung aus der öf
fentlichen Armenfürsorge ist und bleibt in den 
Augen aller Bürger ein Almosen; sie ist es 
leider hinsichtlich der Höhe in den meisten Fäl
len auch da geblieben, wo die Armenfürsorge 
sehr ausgebaut ist. Dies hat seinen Grund da
rin, weil die für die Armenfürsorge bestimm
ten Mittel nicht Planmäßig und nicht unter 
Mithülfe aller Volksglieder aufgebracht wer
den; bei ihnen handelt es sich um Leistungen 
ohne vorherige Gegenleistungen. Daß letztere 
nach gesetzlichen Vorschriften, unter Zwang ent
richtet wurden, setzt, den Wert der Sozialver
sicherung nicht herab. Nur dadurch, daß ein 
Obligatorium für weite oder alle Volkskreise 
erlassen wird, ist die Gewähr für eine volle 
Auswirkung der Versicherung gegeben. Es 
liegt im Wesen der Dinge, daß der Bürger mit 
geringem Einkommen, der einfache Arbeiter 
und Bauernknecht sein karges Einkommen fast 
ganz für seinen täglichen Bedarf aufbraucht 
und nur selten aus eigenem Antriebe sich so 
stark einschränkt, daß Ersparnisse erzielt wer
den. Auch der einfachste Mensch hat Freude an 
allerhand Vergnügen; besonders im Jugend
alter verspürt jedermann den Hang, die sauer 
erworbenen Batzen zu Lust und Freude zu ver
wenden. Ist es da nicht doppelt wertvoll, wenn 
der Staat kommt und befiehlt: „Von deinem 
Einkommen hast du jede Woche so und so viel 
für deine kranken und alten Tage und für deine 
jetzigen oder künftigen Angehörigen beiseite zu 
legen, mir zu diesem Zwecke in Verwahrung zu 
geben"? Und zeigt nicht so der Staat seinen 
Daseinszweck am schönsten, wenn er aus an
dern Quellen eingenommene finanzielle Mittel 
ebenfalls zu diesen Sparpfennigen legt, sich so
gar dazu recht eigentlich verpflichtet? Wirksam 
in ihrer vollen Tragweite wird aber die So
zialversicherung erst, wenn die erste Generation 
von Greisen und Greisinnen ihre wohlverdien
ten Alterspenfionen beziehen, wenn der Verun
fallte und nicht voll Geheilte beim Verlassen 
des Spitals seinen Rentenschein in die Tasche 
bekommt, wenn die vom Schmerz über den Tod 
ihres Gatten gequälte Witwe die für sie und 
ihre arbeitsunfähigen Kinder bestimmten Mo
natsrenten dankbar in Empfang nehmen darf. 

Wie aber soll der reiche Bauer oder Fabri
kant, der Millionär sich zu der Sozialversiche
rung verhalten? Soll auch er für seine Zukunft 

Vorsorgen, trotz seiner guten Titel und Kapi
talanlagen, trotz seines hohen Einkommens? 
Gewiß auch er! Denn wer bürgt ihm heute 
noch dafür, daß er stets so wohlhabend gesi
chert dastehen werde? Die Kriegs- und Krisen
jahre, die hinter uns liegen, reden eine deut
liche Sprache! Dazu muß gesagt werden, daß 
der reiche Bürger eintretendenfalls stets zu 
Gunsten eines Armen auf seine rechtmäßige 
Rente verzichten kann. Auf alle Fälle soll er zu 
Beiträgen verpflichtet sein wie jeder andere. 

Aber noch einem Einwand müssen wir be
gegnen: Verfolgt denn die Sozialversicherung 
ein anderes Ziel als die Privaten Versiche
rungsgesellschaften und freiwilligen Hülfs
kassen oder gebraucht sie etwa andere Mittel; 
ist nicht jedem Einzelnen zehnfach Gelegenheit 
gegeben, aus eigener Initiative sich zu versi
chern? Gewiß! Wer den springenden Punkt 
bildet jene „Initiative"; auf sie darf man nicht 
vertrauen. Eine deutliche Sprache reden die 
Erfahrungen, welche mit der freiwilligen Ver
sicherung in denjenigen Staaten gemacht wur
den, die neben der obligatorischen Versicherung 
noch die freiwillige Zusatzversicherung vorsehen; 
gegen die Erwartung wird letztere nur sehr 
selten benutzt! Man studiere das Schulbeispiel, 
welches der schweizerische Kanton Glarus mit 
seiner obligatorischen Alters- und Invaliden
versicherung bietet. Nach dem letzten Jahres
bericht, das Jahr 1920/21 betreffeich, betrug die 
Zahl der obligatorisch Versicherten 15,199, die 
Zahl der außerdem freiwillig Versicherten 24 
Personen; und doch beträgt die „obligatorische 
Rente" höchstens Fr. 300 pro Jahr. Die in den 
verschiedensten Staaten gemachten Erfahrun
gen führen zwingend auf das Obligatorium 
hin. Beispielsweise besaß Frankreich bis zum 
Jahre 1911 eine Altersrentenkafse nach dem 
Subventionssystem, welche aber nur einige 
Prozente aller Lohnarbeiter umfaßte; daher say 
sich die französische Regierung veranlaßt, im 
Jahre 1910 eine eigentliche obligatorische Al
tersversicherung einzuführen. Das bezügliche 
Gesetz trat am 1. Juli 1911 in Kraft und ist 
obligatorisch für alle unselbständig Erwerben
den in Handel, Industrie und Landwirtschaft 
mit Einkommen bis zu Fr. 5000. 

Fragen wir nun nach den Erfolgen, lvelche 
die Sozialversicherung bringt, 'so wenden wir 
unsere Blicke zur Beantwortung dieser Frage 
am zweckmäßigsten auf jenen Staat — Deutsch
land — hin, der seit längerer Zeit eine aus
gebaute Sozialversicherung besaß. Das groß
artigste aller Denkmäler, das das monarchische 
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Deutschland zurückgelassen hat, war und bleibt 
die Sozialversicherung. Sie berühr aus dem 
Zwangssystem und hatte gerade deshalb be
reits in den 10 ersten Jahren ihres Bestehens 
dreimal soviel geleistet wie die französische Al
tersversicherung innerhalb 50 Jahren. 

Ueber die Wirkung der deutschen Sozial
versicherung im Einzelnen brauchen wir uns 
kaum näher einzulassen. Es genüge, in diesem 
Zusammenhang zu erwähnen, daß sie sowohl 
die Kranken- und Unfallversicherung, die Al
ters- und Invalidenversicherung als auch die 
Hinterbliebenenversicherung unifaßt, daß dage
gen der Risikoträger, der Kreis der versicherten 
Personen u. A. in jedem dieser Teile verschie
den sind. — Ganz abgesehen von den direkten 
Wirkungen der Versicherung im einzelnen Fall 
und Hand in Hand damit von dem ungeheu
ren Einstich der Sozialversicherung auf die 
Konkurrenzfähigkeit von Handel und Industrie 
muß man erkennen, daß die Tragweite dieser 
Einrichtung sich auch in der Verwendung der 
angesammelten Kapitalien äußert. 

Treffend bemerkt der schweizerische Bun
desrat' in seiner Botschaft an die Bundesver
sammlung „betreffend Einführung des Gesetz-
gebungsrechtcs über die Jnvaliditäts-, Alters
und Hinterlassenenversicherung und betreffend 
die Beschaffung der für die Sozialversicherung 
erforderlichen Bundesmittel", Seile 23, über 
die Wirkungen d. deutschen Sozialversicherung: 
„Bemerkenswert ist ferner die Art der Ver
wendung der angesammelten Kapitalien, mit
telst deren die Invalidenversicherung der 
Volkswohlfahrt im allgeineinen, dem Arbeiter-
Wohnungsbau im besondern und überdies der 
Landwirtschaft dient. So sind bis Ende des 
Jahres 1918 für Wchlfahrtszwecke (Bau von 
Kranken- und Genesungshäusern, für Kranken-
und Jnvalidenpslege, für Erziehung und Un
terricht usw.) 701 Millionen Mark, für den 
Bau von Arbeiter- und Ledigenheimen 573 
Millionen Mark, für eigene Anstalten (Kran
kenhäuser, Lungenheilanstalten, Erholungs
und Genesungsheime, Jnvalidenhäuser usw.) 
97 Millionen Mark und zur Befriedigung des 
landwirtschaftlichen Kredites 135 Millionen 
Mark, im gesamten also für gemeinnützige 
Zwecke der genannten Art 1 Milliarde 511 
Millionen Mark aufgewendet wurden." 

'1 Vergleiche Renfer, Gutachten über eine all
gemeine Alters- und Jnvaliditäts-Bersicherung 
für den Kanton St. Gallen, Schmid u. Co., St. 
Gallen l1M8> Seite 115. 

Kein Wunder, wenn die deutsche Gesetzge
bung im Gebiete der Sozialversicherung jetzt 
und früher als mustergültig gepriesen wurde 
und sogar den Franzosen immer als Vorbild 
vorgeschwebt hat! 

Ganz allgemein läßt stch sagen, daß die So
zialversicherung die öffentlichen Armenlasten 
vermindert, weil sie der Verarmung vorbeugt. 
„Tie Armenpflege beginnt meistens erst dann, 
wenn die wirtschaftliche Existenz vernichtet ist, 
während die Versicherung gerade vorbeugt." 

Nicht unnötig wird es sein, auch noch die 
Notwendigkeit der Sozialversicherung hier zu 
betonen. Mir der durch die zunehmende Indu
strialisierung der modernen Staaten einherge
henden Umschichtung der Bevölkerung ist die 
Sozialversicherung fast zwangsweise verknüpst. 
Tie intensive Abwicklung des Erwerbslebens 
führt zu kinem frühzeitigen Verbrauch der Ar
beitskraft-, nach Prof. Dr. Moser (Vorlesun
gen) könnte ein 20-jähriger Mann für die 
nicht Produktive Zeit des Lebens, die durch In
validität und das Alter allein bedingt ist, durch 
die ununterbrochene Arbeit von zwei Jahren 
Vorsorgen. Wollten wir aber auch für die küns
tige Krankheitszeit durch die Arbeit frühester 
Mannesjahre vorbeugen, so käme noch eine 
weitere „Dienstzeit" von nahezu einem halben 
Jahre dazu! Zweieinhalb Jahre muß ein ins 
Erwerbsleben tretender Mensch arbeiten, um 
sich die Mittel, sür die Tage der Krankheit, der 
Invalidität und des Alters zu erarbeiten. Welch 
merkwürdige und zum Nachdenken zwingende 
Parallele zur obligatorischen Dienstzeit der 
Großstaaten der Vorkriegszeit! 

Diese wenigen Zahlen mögen genügen. Sie 
sind der zahlenmäßige Ausdruck der Tatsache, 
daß es sich bei Alter, Invalidität, Krankheit 
und Tod um eiserne Naturgesetze handelt, de
nen sich di? Menschen nicht entziehen können. 
Umsomehr scheint es daher zwingend eine 
Pflicht des Staates zu sein, hier handelnd 
und helfend einzugreifen zum Wohle des 
Ganzen. 
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II. Abschnitt. 
Geschichtliches über die Einführung d. Sozial
versicherung in den verschiedenen Staaten. 

Das neue Projekt in Frankreich. 
Die Sozialversicherung in der Schweiz. 

1. Geschichtliches. 
Die geschichtliche Behandlung der Einfüh

rung der Sozialversicherung in den verschiede
nen Staaten muß wertvolle Fingerzeige für 
alle gegenwärtigen und zukünftigen Bestrebun
gen aus diesem Gebiete geben. Allein sie würde 
uns hier zu weit führen. Wir erlauben uns 
daher, zur Orientierung über diese Fragen un
serem Bericht die schon zitierte Arbeit des Ver
fassers beizulegen: „Gutachten über eine allge
meine Alters- und Jnvvliditätsversicherung für 
den Kanton St. Gallen, ausgearbeitet von Dr. 
H. Renfer" (1903). Der ganze erste Teil ist 
diesem Gebiete gewidmet und behandelt die 

. Geschichte der Alters- und Invalidenversiche
rung bis zum Datum der Ausgabe des Buches. 
Ferner fügen wir zur weitern Orientierung 
bei die „Botschaft des Bundesrates an die 
Bundesversammlung betreffend Einführung 
des Gesetzgebungsrechtes über die Jnvaliditäts-, 
Alters- und Hinterlassenenversicherung und be
treffend die Beschaffung der für die Sozialver-
fikherung erforderlichen Bundesmittel" vom 
21. Juni 1919, indem wir insbesonders auf 
die Seiten 14—33 verweisen. 

Ersehen wir aus diesen Uebersichten, daß 
speziell die Alters- und Invalidenversicherung 
bereits in einer großen Anzahl von Staaten 
der ganzen Welt gesetzlich geregelt ist, so trifft 
'solches noch mehr zu für die Kranken- und Un
fallversicherung. 

2. Der neue französische Gesetzesentwurf. 
Von besonderem Interesse sind für uns aber 

die neuesten Bestrebungen auf dem Gebiete der 
Sozialversicherung, namentlich in unserem 
Nachbarstaate Frankreich*). Tort besteht bis 
heute auf dem Gebiete der Krankenversicherung 
reine Freiwilligkeit ohne nennenswerte finan
zielle Beteiligung des Staates. Für Unfälle 
sind die Betriebsinhaber i-m Gewerbe, Handel, 
landwirtschaftlichen Motorbetrieben und in der 
Schiffahrt haftpflichtig (Gesetz vom 9. April 

*1 Wir entnehmen die nachfolgenden Mitteilungen 
d e m  A u f s a t z  v o n  P r o f .  D r .  Ä .  B o h r e n :  „ D e r  
Entwurf eines Gese^es über die Sozialversiche
rung in Frankreich". 

1918) gegenüber ihren Arbeitern und Betriebs
beamten; die Leistungen bestehen in Uebernah
me der Arztkosten, 50A des Lohnes als Tag
geld, in Renten bis zu 66'/zA des Jahres
lohnes an Invalide und bis zu 60A an Hin
terlassene. Eine Altersversicherung ist (wie be
reits oben erwähnt) in Kraft seit 1. Juli 1911 
und ist obligatorisch für alle unselbständig Er
werbenden in Handel, Industrie und Land-
wirtschast mit Einkommen bis zu Fr. 5000; 
die Leistungen bestehen in einer mit Erreichung 
des 65. Altersjahres beginnenden Altersrente, 
die allein vom Eintrittsalter und nicht von der 
Lohnhöhe abhängig ist und im Maxinrum, ein
schließlich Staatszuschuß Fr. 510 ausmacht. 
Tie Prämien sind ebenfalls einheitlich und be
tragen Fr. 18 für den Mann, Fr. 12 für die 
Frau und Fr. 9 für die Minderjährigen bei
derlei Geschlechts. Tie eine Hälfte ist vom Ar
beitgeber, die andere vom Versicherten aufzu
bringen. Die Beteiligung des Staates besteht 
in einer ebenfalls nur vom Beit>rittsalter ab
hängigen Zuschußrente von Fr. 60 im Maxi-
mum. 

Das nette Projekt ist in einem einheitlichen 
Gejetzesentwurse niedergelegt. Folgendes sind 
die wesentlichen Punkte des Entwurfes: 

1. Alle Zweige der Sozialversicherung 
mit Ausnahme der Versicherung der Betriebs
unfälle — werden in einem Gesetz geordnet 
und auf den gleichen Personenkreis anwendbar 
erklärt. 

2. Dieser Personenkreis ist ein beschränkter 
und umschließt allein die unselbständig Erwer
benden mit einem Einkommen unter 10,000 
Franken und die Pächter. Für die andern Be
völkerungskreise wird eine freiwillige Versiche
rung geschaffen. 

3. Tie Mittel werden aufgebracht durch 
nach Lohnklassen abgestufte Beiträge der Ver
sicherten und der Arbeitgeber in gleicher Höhe 
und durch Zuschüsse des Staates. Die Kosten 
der Mutterschaft fallen ganz zu Lasten des 
Staates. 

4. Tie Versicherungsleistungen sind nach 
Lohnklassen abgestuft; die Altersrente ist au
ßerdem vom Eintrittsalter des Versicherten ab
hängig; 

5. Tie Uebergangsperiode wird so geord
net, daß den im Moment des Inkrafttretens 
des Gesetzes bereits in höherem Alter stehenden 
Aktiven eine bestimmte minimale Altersrente 
garantiert wird; 

6. Zur Durchführung der Versicherung 
werden regionale Kassen geschaffen. Kranken-
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kafsen jeder Art können sich innerhalb bestimm
ter Grenzen an der Durchführung der Versiche
rung beteiligen. Eigentlicher Ri'sikoträger ist 
eine zentrale Organisation, die gleichzeitig 
oberstes Aufsichtsorgan der Kassen ist; 

7. Dos Rechnungsverfahren ist ein kombi
niertes; von großen Kapitalansammlungen 
wird abgesehen. 

3. In der Krankenpflegeversicherung sind 
prämienfrei eingeschlossen Frau und Kinder 
der Veisicherten. Vorgesehen ist bedingt freie 
Aerztewahl und Übertragung wichtiger Ver
antwortlichkeiten und Funktionen an die 
Aerzteorganisationen. 

Tie nachfolgenden zwei Uebersichten mö
gen diese Angaben ergänzen. 

Uebersicht 1. 
Kohnklassen und Prämien für die Sozialverstcherung. 

Lohnklasse 
> 

Einkommen Jahresbeiträge des 
Lohnklasse 

> 

Lohnklasse 
> von ! bis Versicherten Arbeitgebers 

. Fr. Fr Fr Fr 

I. — 1200 45 45 

II. 1200 2400 90 90 

^ III. ! 2400 4000 160 160 

! IV. 4000 6000 250 250 

V. ^ 6000 8000 350 350 

' VI. 8000 10000 450 450 

i ! je 5°/<, des mittlern Lohnes der Klasse. 
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Ob dieses großartige Projekt, dessen Durch
führung vom Staat im Beharrungszustand 
jährlich über 400 Millionen Franken erfordern. 
wird, die Gunst der gesetzgebenden Kammer 
und des französischen Volkes finden wird, darf 
nicht zum Vorneherein entschieden werden. 
Dos Projekt an sich findet unsere Bewunde
rung. 

3. Die Sozialversicherung in der Schweiz. 
Es liegt nahe, die Verhältnisse im unmittel

baren Nachbarlande Liechtensteins, in der 
Schweiz, ebenfalls näher zu prüfen. Mit Be
dauern müssen wir zum voraus feststellen, daß 
unsere demokratische Schweiz auf einzelnen 
Gebieten der Sozialversicherung recht weit zu
rück ist. Nicht als ob es an Versuchen zur Ein
führung der Sozialversicherung in der Schweiz 
gefehlt hätte. Die ersten Anstrengungen der 
schweizerischen Behörde zur Durchführung der 
Kranken- und Unfallversicherung reichen bis in 
die 80er Jahre des vorigen Jahrhunderts zu
rück. Wer erst im Jahre 1912 gab das Schwei
zervolk seine Zustimmung zu einem Gesetze 
über die Kranken- und Unfallversicherung, 
nachdem es ein erstes Projekt im Jahre 1900 
mit großem Mehr verworfen hatte. Dieses Ge
setz von 1912 brachte das Obligatorium der Un
fallversicherung für alle Arbeiter der Industrie 
und des Verkehrs, dagegen nicht das ebenso 
dringende Obligatorium der Krankenversiche
rung. Auf letzterem Gebiete beschränkt sich die 
Tätigkeit des Bundes lediglich auf die Förde
rung der freiwilligen Krankenversicherung durch 
Subvention der sogenannten anerkannten 
Kassen, während die obligatorische Unfallver
sicherung durch Schaffung einer eidgenössischen 
Unfallversicherungsanstalt in Luzern durchge
führt worden ist. Heute erweist sich das Gesetz 
von 1912 trotz des Ergänzungsgesetzes von 
1915 schon als revisionsbedürftig. Ich glaube 
behaupten zu dürfen, daß die künftige Entwick
lung sich in der Richtiung der obligatorischen 
Krankenversicherung machen wird. 

Dagegen besitzt die Schweiz noch keine staat
liche Alters-, Invaliden- und Hinterbliebene n-
versicherunq. Die auf den Weltkrieg folgende 
wirtschaftliche Umwälzung brachte jedoch auch 
hier den Stein ins Rollen, und unsere obersten 
Landesbehörden haben seit drei Jahren dieses 
schwierige Problem der allgemeinen Sozialver
sicherung bearbeitet: aber die Vorarbeiten sind 
nicht über die Vorfragen hinausgekommen. Tie 
wesentlichste Schwierigkeit liegt in der Auf
bringung der Mittel-, solche zu beschaffen, fällt 

dem Bunde im gegenwärtigen Momente ange
sichts der wirtschaftlichen Krise und der durch 
die Mobilisation erwachsenen Staatsschuld sehr 
schwer, ja doppelt schwer, weil es ihm an di
rekten Bundeseinnahmen, namentlich an einer 
direkten Bundessteuer fehlt. 

Das Fehlen einer staatlichen Alters- und 
Invalidenversicherung hat der Entstehung zahl
reicher kantonaler, kommunaler und Privater 
Berficherungseinrichtungen Vorschub geleistet. 
Neben sechs großen und größeren Privaten 
Lebensveksicherungs-Gesellschaften besitzt die 
Schweiz einige hundert kleinere und größere 
private Hülfs- und Versicherungskassen, die ei
nem großen Teile unseres Volkes die Sorge für 
die alten und kranken Tage abnehmen. Viele 
Gemeinden haben eigene Pensions- und Mr-
sorge-Einrichtungen für ihre Beamten und An
gestellten. Einzelne Kantone besitzen eine ei
gentliche allgemeine Volksversicherung; aber 
eine ausgebaute obligatorische Alters- und In
validenversicherung existiert nur im kleinen, 
industriereichen Kanton Glarus. Der Bund 
besitzt für seine Beamten, Angestellten und Ar
beiter eine vortrefflich ausgebaute obligatori
sche Versicherungskasse, ebenso für sämtliche Be
amten, Angestellten und Arbeiter der Bundes
bahnen. 

Ueberblicken wir nach dieser raschen Orien
tierung die Verhältnisse in der Schweiz, so kön
nen wir folgende Feststellung machen: 

Tie Unfallversicherung ist durch ein Obli
gatorium für breiteste Kreise der erwerbstäti-
gen Bevölkerung geregelt. Die Krankenversiche
rung ist privaten Krankenkassen überlassen, 
wird aber vom Bunde auf dem Subventions
wege gefördert: in den kommenden Fahren soll 
dieses Subventionssystem durch das Obligato
rium abgelöst werden. Die Alters-, Jnvaliden-
und Hinterbliebenenversicherung ist gesetzlich 
nicht geregelt, sondern der privaten Tätigkeit 
überlassen: das Schweizervolk jetzt aber alles 
daran, möglichst bald eine obligatorische Al
ters-, Invaliden- und Hinterlassenen-Bersiche-
rung einzuführen. 
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lli. Abschnitt. 
Die Durchführung der Sozialversicherung 

im Fürstentum Liechtenstein. 
Es war natürlich kein leichtes Unterfangen, 

die diesbezüglichen Verhältnisse im Fürstentum 
Liechtenstein nur an Hand des dem Experten 
am 7. Februar 1922 zur Verfügung gestellten 
Materials zu beurteilen; er möchte daher schon 
einleitend um milde Beurteilung der offenbar 
lückenhaften Darstellung bitten. In den nach
folgenden Ausführungen stützte sich der Experte 
im wesentlichen auch auf den Aufsatz von Karl 
k In der Maur, Verfassung und Verwaltung 
im Fürstentum Liechtenstein (Wien, Alfred 
Hölder-Verlag, 1907).-

1. Bestehende Anfänge von Sozial
versicherung. 

Für gewisse Teile der liechtensteinischen Be
völkerung ist die Frage der Sozialversicherung 
schon nahezu gelöst, nämlich für die mit Gehalt 
bleibend angestellten öffentlichen Beamten 
und Diener sowie für die Lehrpersonen und 
ihre Hinterbliebenen. Die Bezugs- und Pen
sionsverhältnisse der erstem sind durch zwei 
Gesetze (18. Dezember 1878 und 3. Juli 1899) 
geregelt. Die Ruhegenüsse der Lehrpersonen 
und ihrer Hinterbliebenen werden aus den Er
trägnissen des „Schulfonds" bestritten, zu wel
chem die Pensionsberechtigten Lehrer Beiträge 
zu leisten haben. 

Näher auf das freiwillige Sterbekassen-
und Krankenkassenwesen einzutreten, ist dem 
Experten nicht möglich. Wohl weiß er, baß — 
ähnlich wie im benachbarten Kanton St. Gal
len — Sterbevereine und Krankenunterstütz
ungsvereine im Fürstentum bestehen; diese 
Tatsache ist sedoch für die Beurteilung der zu
künftigen Gestaltung der Sozialversicherung im 
Fürstentum von untergeordneter Bedeutung. 

2. Das Armenwesen in Liechtenstein. 
Die Armenpflege wird in den einzelnen 

Gemeinden gemäß Gesetz vom 20. Oktodi'r 
1869 unter Aufsicht der Regierung vom stän
digen Gemeinderate versehen, der die laufen
den Geschäfte durch einen Armenpfleger besor
gen läßt. Außer dem von der Landesbehörde 
nach Vorschrift des Gesetzes vom 29. Oktober 
1900 verwalteten Landesarmenfonds, aus des
sen Zinsen die Gemeinden jährlich nach Ver
hältnis der Seelenzahl Subventionen erhalten, 
bestehr seit 1887 nach der vom Landesfürsten 
Johann II. ins Leben gerufene Landeswohl

tätigkeitsfonds, dessen Erträgnisse solchen Hu
manitätszwecken dienen, welche über den Nah
men der gewöhnlichen Gemeinde-Armenpflege 
hinausgehen, insbesondere zur Unterbringung 
von Waisen,, Irren, Schwachsinnigen, Taub
stummen und Blinden in entsprechenden An
stalten, zu Stipendien für Erlernung von 
Handwerken, zu Kurkosten u. dgl. Bezüglich 
Pflege und ärztlicher Behandlung von erkrank
ten Armen wurde durch die Verfügungen vom 
12. November 1873 und.25. August 1892 die 
nötige Vorsorge getroffen. 

Die Aufsicht über die Kranken- und Armen
anstalten in gesundheitlicher Hinsicht führt der 
Landesphysikus. 

3. Die Notwendigkeit der Sozial
versicherung. 

Die bestehenden Einrichtungen in Liechten
stein genügen nicht, um die Sozialversicherung 
zu ersetzen. Das Armenwesen ist allerdings gut 
geordnet. Aber wie bereits im allgemeinen Teil 
unseres Berichtes ausgeführt wurde, kann die 
Armenfürsorge die Versicherung nicht wettma
chen. Wie in vielen andern Staaten bestehr 
auch in Liechtenstein die Bestimmung, daß 
Personen, die eine Armenunterstützung genie
ßen, kein Stiinmrecht besitzen. Damit wird der 
entehrende Charakter der Armenunrerstützung 
recht eigentlich unterstrichen; das Almosen-
Nehmen des Armen stempelt ihn zum Bettler, 
trotzdem die Armenfürsorge gesetzlich geregelt 
ist und trotzdem durch die Wechselfälle des Le
bens der wohlhabendste Staatsbürger unter 
Umständen ohne eigenes Verschulden in bit
terste Armut herabsinken kann. 

Durch die ungeheuren wirtschaftlichen Schä
digungen des Weltkrieges ist das Erwerbs
leben für jeden einzelnen in allen Staaten un
gleich schwerer geworden als vor dem Krieg. 
Tie enorme Teuerung aller wichtigsten Be
darfsartikel macht den durch Krankheit, Unfall, 
Alter oder Tod des Ernährers bedingten Weg
fall des täglichen Erwerbs doppelt verhängnis
voll, jetzt die Betroffenen trotz der Mildtätig-
keit anderer Menschen dem bittersten Elend 
aus. Nie stärker als jetzt fällt allen verantwort
lichen Behörden unb Regierungsorganen die 
Pflicht ins Herz, alle Volksklassen zum Spa
ren, zum Sammeln von Notpfennigen anzu
halten; nie lastete die Verantwortung größer 
auf den Schultern der Regierungen, die wis
sentlich oder aus Schwachheit die Sozialver
sicherung nicht, an die Hand nahmen. Ver
gessen wir nicht, daß jeder Zeitverlust auch 
den Verlust großer finanzieller Mittel be
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deutet und daß jedes Zuwarten die Zahl der 
zur Beitragszahlung unfähigen Greise und In
validen größer macht! Tie Führer des Volkes, 
die Regierungen tragen cine große Verant
wortung; wohl ihnen, wenn sie rechtzeitig die 
Mittel und Wege suchen und finden, um die 
soziale Frage zu lösen. Wo ein Wille ist, da ist 
auch ein Weg! 

4. Die Art des Vorgehens. 
Ta die Turchführung der Sozialversicherung 

als Ganzes sehr beträchtliche finanzielle Mittel 
erfordern wird, so ist es wohl angezeigt, auch 
Ueberlegungen darüber anzustellen, in welcher 
Weise die einzelnen organisch zusammengehö
renden Teile der Sozialversicherung auch etap
penweise eingeführt werden könnten. 
» )  T i e  e i n z e l n e n  Z w e i g e .  R e i h e n 

f o l g e  i h r e r  E i n f ü h r u n g .  
Haben wir im II. Abschnitt dieses Gutach

tens das Vorgehen der französischen Regierung 
besonders eingehend behandelt, so war darin 
bereits teilweise unsere Ansicht niedergelegt: 
(5ine moderne Sozial-Bersicherung muß alle 
Zweige umfassen, muß einem möglichst weiten 
Kreis zukomm-n und wenn möglich in einem 
Gesetze niedergelegt sein. Aber damit ist nicht 
gesagt, daß wir einfach das französische Projekt 
kopieren dürfen. Tie Verhältniße in Liechten
stein sind besondere; ihnen muß Rücksicht ge
lragen werden. Vor. allem ist Liechtenstein ein 
kleines Land mit bescheidenen, wirtschaftlichen 
Entwicklungsmöglichkeiten, dessen finanzielle 
Quellen durchaus nicht unerschöpflich sind. Aber 
ander Kits hat es als kleines Land den Vorzug, 
daß es leichter zur Durchführung eines Ge
setzes schreiten kann, da die Verhältnisse leich
ter zu überblicken find. Halten wir im Schwei
zerland Umschau, so sehen wir, daß der kleine 
Kanton Glarus den großen Kantonen Bern, 
Zürich, Graubünden in der sozialen und pri
vaten Versicherung weit voraussteht; daraus 
darf wohl der Mut geschöpft lverden, ohne Be
denken an die Lösung der dankenswerten Auf
gabe bald und -kräftig heranzutreten. 

Falls die finanziellen Mittel nicht die 
gleichzeitige Einführung der Kranken- und Un
fall-, Alters-, Invaliden- und Hinterbliebenen-
Versicherung gestalten, 'so empfiehlt es sich, die 
verschiedenen Zweige etappenweise durchzufüh
ren, wobei die Häufigkeit der versicherten Ge
fahr als bestimmendes Moment für die Rei
henfolge der Einführung gewählt werden muß. 
Als dringlich muß die Unfallversicherung, 
dann namentlich die Kranken- und Jnvaliden-
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Versicherung bezeichnet werden. Nachher hätten 
die Alters- und Hinterbliebenen-Versicherung 
zu folgen, wobei immerhin auf jede mögliche 
Art schon vorher die freiwillige Todesfall- und 
Rentenversicherung zu fördern wäre, sei es nun 
durch Aufklärungsarbeit oder durch Gewährung 
staatlicher Subventionen. 

Iz) Ter Versicherungsträger: 
S t a a t  o d e r  p r i v a t e  G e s e l l s c h a f t » ?  

O r g a n i s a t i o n .  
Bei der entscheidenden Frage, ob der Staat 

die Versicherung an die Hand nehmen soll, 
oder ob das Risiko an eine Private Versiche
rungsgesellschaft abgegeben werden soll, sind 
verschiedene Gesichtspunkte maßgebend. 

Liechtenstein ist ein kleines Land, das mit 
der Uebernahme der Versicherung verbundene 
Risiko groß. Ferner verlangen verschiedene 
Zweige eine etwas eingehende Organisation 
und Technik, vor allem die Unfallversicherung: 
Tie Abstufung der Gefahrenklassen, die Ein
reihung in dieselben, die Feststellung des 
Grades der Invalidität, die Festsetzung der 
Höhe der Renten, die Entscheidung zweifel
hafter Fälle usw. Ties alles sind Aufgaben, 
die ein klcines Land kaum selbständig und 
wirtschaftlich bewältigen kann. Ferner verlangt 
eine richtige Versicherungsinstitution nicht nur 
eilte Verteilung des Versicherungsrisikos, son
dern auch eine territoriale und zeitliche Ver
teilung des Kapitalanlage-Risikos. Tie Fest
legung der zur Turchführung der Sozialver
sicherung erforderlichen Fonds im Inland, auf 
kleinem Gebiet, in einseitiger Weise, würde 
dieses Grundprinzip durchbrechen. Lassen diese 
Gründe die Errichtung einer eigenen Landes
anstalt als unzweckmäßig, die Abgabe des'Risi-
kos an eine private Gesellschaft dagegen als 
zweckmäßig erscheinen, so darf anderseits nicht 
übersehen werden, daß keine Private Versiche
rungsanstalt alle Zweige gleichzeitig überneh
men würde. Eine Abgabe der verschiedenen Ri
siken an verschiedene ausländische Risikoträger 
würde aber zu einer Komplikation der Sozial
versicherung führen. Um den Staatsbürgern 
den Verkehr mit federn einzelnen Versiche
rungsträger zu ersparen und die Sozialver
sicherung zu überwachen, müßte trotzdem eine 
staatliche Zentralstelle für die Sozialversiche
rung errichret werden. Ferner ist ein gewich
tiger Einwand ausschlaggebend: Die Durch
führung der ganzen Sozialversicherung erfor
dert gan^ gewaltige finanzielle Mttel, die bei 
der Deckung der Versicherung bei einer Aus

e-
ar

ch
iv.

li



14 

landsanstalt dem Lande entzogen würden. Ter 
Staat hat alles Interesse daran, daß ein gro
ßer Teil der für die Sozialversicherung aufge
brachten finanziellen Mittel im Jnlande arbei
tet und die Volkswirtschaft befruchtet. 

Halten wir Gründe und Gegengründe zu
kommen, so sehen wird, daß die Beschreitung 
eines Mittelweges zweckmäßig erscheint: Ein
zelne Zweige werden an eine private auslän
dische Anstalt abgetreten, andere werden von 
einer eigenen Landesversicherungsanstalt über
nommen. Ter Experte glaubt das nachfolgende 
Verfahren als für das FurstenMm Liechten
stein zweckmäßigste vorschlagen zu sollen: 

Die Unfallversicherung wird an eine aus
ländische Anstalt abgegeben. 

L. Alle übrigen Zweige, Kranken- und Jnva-
liden-Bersicherung, Alters- und Hinterblie-
benen-Bersicherung werden von der Lan
desversicherungsanstalt übernommen. 
Zur Begründung dieses Vorschlages möchte 

ich Folgendes anführen: Tie Uebernahme der 
Unfallversicherung durch den liechtensteinischen 
Staat lvürde die Schaffung eines komplizierten 
Apparates erfordern,- dieser aber wäre ange
sichts des kleinen Versicherungskreists unwirt
schaftlich. Zwingt also das Versicherungs-Prin-
zip zu einer Teilung des Risikos, so ist es ain 
zweckmäßigsten, die Unfallversicherung abzu
geben. 

Tie Landesversicherungsanstalt übernimmt 
folgende Zweige: Kranken- und Invalidenver
sicherung, Alters- und Hinterbliebenenversiche
rung. Damit aber ist die Möglichkeit eines 
Risikenausgleich?s gegeben und zwar so, daß 
die zurückgelegten Fonds des einen Zweiges 
zeitweilig für den Ausgleich von Schwankun
gen in einem andern Zweig herangezogen wer
den können (aus dem Fonds eines Zweiges 
werden gleichsam Vorschüsse an die andern 
Zweige gewährt). Diese Anstalt nun wird über 
die zweckmäßigste Art der Anlage der Persiche
rungsgelder verfügen; im Interesse der eige
nen Volkswirtschaft wird sie vielleicht der 
Mittel im Jnlande, das andere Drittel in si
chern Werten des Auslandes anlegen. Tie An
stalt kann aber auch noch durch Rückversiche
rung bei einer ausländischen Anstalt ihr Risiko 
verkleinern. Tabei kann vielleicht noch die 
Frage aufgeworfen werden, ob es nicht — auf 
andern Erwägungen fußend — für den An
fang zweckmäßiger wäre, die Krankenversiche
rung in Anlehnung an die bestehenden Kran
kenkassen durchzuführen, wie dies zur Zeit auch 
in der Schweiz noch der Fall ist. 

Tie zu schaffende Organisation denke ich mir 
sehr einfach: Tie Landesversicherungsanstalt 
kann an die bereits bestehende Landeskässenver-
waltung organisatorisch angegliedert werden. 
Bereits hat diese Anstalt die das Land betref--
senden Rechnungs- und Kassengeschäfte zu be
sorgen, die öffentlichen Fonds zu verwalten, 
bei der Bemessung der Steuern sowie bei der 
Verwaltung der liechtensteinischen Sparkasse 
mitzuwirken. Tie Angliederung der Landes
versicherungsanstalt an diese würde also nicht 
schwer zu bewerkstelligen sein. Aber auch die 
„Auszenorganisation" könnte meines Erachtens 
auf einfache Weise geschaffen werden: 

a) Bereits beziehen in den Gemeinden die 
Ortsvorsteher und Kassiere einen fixen Gehalt; 
durch entsprechende Erhöhung der Gehälter 
könnten diese Gemeindeorgane zur Besorgung 
der mit der Turchführung der Versicherung 
verbundenen administrativen Arbeit beauf
tragt werden. Ich verweise in dieser Beziehung 
auf das Vorgehen des Kantons Glarus, der 
mil diesem System gut? Erfahrungen gemacht. 

k) Für den ärztlichen Dienst müßte man 
die Funktionen des Landesphysikus und die 
bestehenden gesundheitspolizeilichen Vorschrif
ten Passend erweitern; durch Abschluß von ei
gentlichen Verträgen mit Aerzten und Hebam
men könnte ein zweckdienlicher, ärztlicher Kas
sendienst eingerichtet werden. Außerdem wären 
die Organe der bereits bestehenden Privaten 
Kranken- und Sterbekassen bei der Turchfüh
rung der Versicherung soweit als möglich her
anzuziehen. 

Tie Einrichtung einer derart einfachen Or
ganisation hat zur Folge, daß geringe Ver
waltungskosten entstehen. Dies ist zudem ein 
tveiterer Grund dafür, nicht die gesamte So
zialversicherung an eine private Versicherungs
anstalt zu überweisen, da letztere dank ihrer 
feinen, eigenen Organisation naturgemäß mit 
bedeutend größeren Verwaltungskosten zu rech
nen hat. 

c )  T e r  V e r s i c h e r t e n k r e i s .  
Tie Sozialversicherung wirkt sich nur dort 

in vollem Maße aus. wo sie möglichst weite 
Volkskreise umfaßt und auf breitester Basis 
steht. Aber nicht alle VeHcherungszweige sind 
für die nämlichen Bevölkerungskreise wichtig; 
auch hier macht die Unfallversicherung eine 
Ausnahme unter allen übrigen Zweigen: sie ist 
in erster Linie wichtig für alle Erwerbstätigen 
der Industrie, des Verkehrs und der Land
wirtschaft. Wir schlagen daher folgende Rege
lung vor: 
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Die Unfallversicherung wird für alle Ar
beiter und Angestellten der industriellen 
Betriebe, des Gewerbes, der Verkehrsan
stalten und der Landwirtschaft obligatorisch 
erklärt. Der Staat Liechtenstein schließt mit 
einer ausländischen Anstalt einen Bertrag 
ab, welcher den Versicherer zur Uebernahme, 
den Staat zur Abgabe aller Versicherungen 
verpflichtet und die gegenseitigen Rechte 
und Pflichten regelt. Die Beiträge werden 
vom Arbeitgeber und Arbeitnehmer ge
meinsam getragen und zwar im Verhält
nis 2 :1. 
Dabei wäre noch die Frage aufzuwerfen, ob 

es nicht' angezeigt wäre, die Unfallversicherung 
für alle Leute obligatorisch zu erklären. Dies 
brächte den Vorteil, daß von der Privaten Ver
sicherungsgesellschaft vorteilhaftere Bedingun
gen und Prämien offeriert werden könnten, 
weil sie nicht nur das schwere Arbeiterrisiko, 
sondern.auch sogen, bessere Risiken einbeziehen 
könnte. 

Die Landesversicherungsanstalt dagegen 
muß auf möglichst breiter Grundlage stehen. 
Die kleine Bevölkerungszahl zwingt dazu, die 
kranken- und Invalidenversicherung, die Al-
ters- und Hinterbliebenen-Versicherung für die 
ganze liechtensteinische Bevölkerung obligato
risch zu erklären. Bei der Alters-, Jnvaliden-
und Hinterbliebenenversicherung müßte aber 
eine bestimmte untere Altersgrenze, z. B. 16 
Jahre, für den Eintritt in die Versicherungs-
pflichr festgesetzt werden; die Krankenversiche
rung würde schon auf die Kinder ausgedehnt. 

cl) Aufbringung der Mittel. 
Tie für die Durchfi'chrung der Sozialver

sicherung erforderlichen Mittel müssen aus 
möglichst sicheren Quellen fließen. Ten Grund
beitrag hat jeder einzelne Versicherte selber zu 
entrichten. Ter Staat und die Gemeinden sol
len nur dort herangezogen werden, wo die fi
nanzielle Leistungsfähigkeit des Versicherten 
erschöpft ist, nämlich: 
1. Für die bereits Erwerbsunfähigen und Al

ten, deren Renten vom Staat und den Ge
meinden übernommen werden; 

2. für die arbeitslosen und gering besoldeten 
Versicherten, deren Beiträge von den Ge
meinden ganz oder teilweise getragen wer
den; 

3. sür die Mutterschaftsversicherung, deren 
Kosten der Staat voll übernimmt, da er in 
erster Linie am Ersatz der Bevölkerung in
teressiert ist; 

IS 

4. für die Krankenversicherung der kinderrei
chen Familien, deren Beiträge an die Kran
kenversicherung durch das Mittel der Bei
träge von Staat und Gemeinden auf die 
Allgemeinheit überbunden werden; 

ferner trägt der Staat die gesamten Berwal-
tungskosten. 
Der Staat wird prüfen, ob er nicht zur 

Deckung der unter Ziffer 1) genannten Kosten 
den Landesarmenfonds und den Landeswohl
tätigkeitsfonds teilweise heranziehen kann, da 
die Armenfürsorge durch die Versicherung un
mittelbar entlastet wird. 

Tie Ermittlung der zur Ausrichtung ge
wisser Versicherungslcistungen erforderlichen 
Grundbeiträge und der zur Deckung der unter 
1) bis 4) genannten Zuschüsse von Staat und 
Gemeinden kann nur auf Grund einer einge
henden Statistik der Bevölkerung von Liechten
stein erfolgen. Daher kommt den im IV. Ab
schnitt dieses Berichtes herangezogenen Berech
nungen lediglich orientierende Bedeutung zu. 

IV. Abschnitt. 
Umfang und Organisation der Sozial

versicherung. 
Wenn nach den Ausführungen der vorge

henden Abschnitte die Versicherung sehr weiter 
Volkskreise, wenn irgend wie tunlich d-r gan
zen Einwohnerschaft, als wünschbar bezeichnet 
werden muß und auch in Bezug auf die ver
schiedenen Versicherungszweige möglichste Voll
ständigkeit und logisches Ineinandergreifen an
zustreben ist, so stehen allen guten Wünschen 
der Staatsleiter und allen gerechten Begehren 
der Bevölkerung die Kostenfragen meist hem
mend entgegen/ Mit dieser eng verbunden sind 

.gewisse allgemeine Fragen der Organisation; 
beide lassen sich nicht unabhängig voneinander 
erörtern oder gar abklären. 

1. Die Unfallversicherung. 
In einem früheren Abschnitte haben wir 

ausgeführt, daß aus zwingenden Gründen für 
diesen Persicherungszweig der Anschluß an eine 
Versicherungsgesellschaft ins Auge gefaßt wer
den müsse. 

Ter Umfang der versicherten Gefahr wäre 
naturgemäß in den Versicherungsbedingungen 
genau zu umschreiben, namentlich müßte auch 
der Frage der Berufskrankheiten große Auf
merksamkeit entgegengebracht werden,- bedeutet 
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doch die Einbeziehung derselben eine ganz we
sentliche Erweiterung des Unfallbegriffes, was 
naturgemäß in einer Rückwirkung auf die Prä
mie in Erscheinung treten würde. Ebenso wäre 
abzuklären, ob die Versicherung nur die Be
triebsunfälle zu erfassen hätte oder ob auch die 
Nichtbetriebsunfälle in die Versicherung einzu-
beziehen wäre, was natürlich wiederum von 
Einfluß auf die Prämienhöhe wäre. 

Ms Versicherungsleistungen kommen Kapi
talabfindungen oder Rentenzahlungen in Fra
ge; beide haben ihre Vorteile und ihre Nach
teile. Im allgemeinen neigen die Privaten Ver
sicherungsgesellschaften bei Tod und Invalidität 
eher der Unfallversicherung mit Kapitalabfin
dung zu, schließen aber auf Wunsch Renten
zahlungen durchaus nicht aus. Als Krankengeld 
käme der Taglohn in Betracht, sei er der volle 
oder — wie dies z. B. in der Schweiz üblich ist 
— nur etwa des Taglohnes. Auch die 
Höhe der Todes- und Jnvaliditätsentschädi-
gung bei Unfall bemißt sich am zweckmäßigsten 
nach der Höhe des Taglohnes. Bei Kapitalab
findung kämen Z. B. das 1000- bezw. ?000-
fache des Taglohnes als einmalige Abfindung 
in Frage. Die schweizerische Unfallmonopol-
.anstalt gewährt dagegen bei völligem Verlust 
der Erwerbsfähigkeit jährliche Renten bis zu 
70A des Jahresverdienstes. 

Tie Beiträge könnten, nach dein Kopfsystem 
oder in einem Prozentsatz der gesamten Lohn-
sunime eines Betriebes bezahlt werden. Eine 
Abstufung nach Gefahrenklassen, wie eine solche 
auch bei der schweizerischen Monopolanstalt in 
Luzern der Fall ist, erscheint mir unerläßlich. 
Zur Orientierung lege ich den Prämientarif 
der Luzerner-Anstalt bei. Es ist kaum anzuneh
men, daß die privaten Versicherungsgesellschaf
ten höhere Ansätze verlangen würden. 

Tie Organisation wäre für das Fürstentum 
die denkbar einfachste. Entweder könnte es den 
Verkehr des Versicherungsnehmers direkt mit 
der Gesellschaft befehlen oder nur eine Prä
mieninkassostelle schaffen. Die Schadenliquida
tion müßte doch von' der Gesellschaft durchge
führt werden. 

?. Kranken- und Invaliden-, Alters- und 
Hinterbliebenen-Versicherung. 

Wir haben es im früheren Abschnitt als 
zweckmäßig hingestellt, die Sozialversicherung 
mit Ausnahme der hiervor besprochenen Unfall
versicherung, durch Einrichtungen des Fürsten
tums selbst durchzuführen. Auf die Annohme, 
daß dies geschehen werde, stützen sich die nach
folgenden Untersuchungen. 

Tie erste Frage, die sich hierbei stellt, ist 
die, ob das Fürstentum als solches die Versiche
rung organisieren und auch als Versichcrungs-
träger auftreten solle oder ob die Wahl der 
Einführung der verschiedenen Zweige, die An
sehung der Leistungen usw. den Gemeinden 
überlassen bleiben und das Fürstentum sich dar
auf beschränken solle, die von den Gemeinden 
nach ihrem Gutfinden zu schaffenden Einrich
tungen zu beaufsichtigen und auf Grund be
stimmter Voraussetzungen finanziell zu unter
stützen. 

Ich möchte hier ohne Weiteres einer ein
heitlichen Gesetzgebung, Organisation und Fi
nanzierung für das. ganze Land das Wort re
den. Tie territoriale Ausdehnung, die Ein
wohnerzahl und die Schichtung der Bevölke
rung sind derart, daß eine gemeindeweise Zer
splitterung der Maßnahmen direkt verworfen 
werden muß. Tie Gemeinden werden natürlich 
in der Durchführung der Versicherung eine 
namhafte Mitwirkung zu übernehmen haben, 
aber meines Erachtens auf Grund von für das 
ganze Land einheitlich aufgestellten Bestim
mungen. 

In Bezug auf das Aufbringen der Mittet 
ist die Einführung der Versicherung wohl nicht 
anders denkbar, als daß Versicherte, Gemein
den und Staat sich in die Kostendeckung teilen; 
euch kann die Frage erwogen werden, ob neben 
der Arbeiter-Unfallversicherung, wo wir dies 
bejaht haben, der 'Arbeitgeber auch in den an
dern Zweigen heranzuziehen sei. Die Kosten-
verreilung ist auf Grund der innern wirtschaft
lichen Verhältnisse des Landes und unter Be
rücksichtigung der bestehenden Beziehungen 
zwischen dem Gemeinde- und Staatshaushalte 
zu Prüfen; sie braucht bei der Untersuchung der 
Kostenfrage als solcher noch nicht entschieden zu 
werden, sondern kann späterer Abklärung vor
behalten bleiben. 

Als Versicherungsträger kann, soweit die 
Alters- und Hinterbliebenenversicherung und 
in gewissem Umfange auch die Invalidenver
sicherung in Betracht kommt, einzig und allein 
das Land in seiner Gesamtheit auftreten Tie 
Einwohnerzahlen der einzelnen Gemeinden 
sind entschieden zu klein, um dem Gesetz der 
großen Zahl in seinen Wirkungen die notwen
dige Geltung zu verschaffen. Was die Kranken-
und in bescheidenem Umfange auch die Invali
denversicherung anbetrifft, wird sich das Tra
gen zum mindesten eines Teiles der.Gefahr 
durch die Gemeinden oder durch Krankenkassen 
empfehlen. 
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Tie Frage über die Natur der Versicherung, 
ob sie grundsätzlich obligatorisch oder freiwillig 
sein solle, sollte meines Trachtens auf Grund 
der Erwägungen in den vorgehenden Abschnit
ten im Sinn des allgemeinen Obligatoriums 
entschieden werden. 

Als Erstes sollte, wie wir dies schon dar
getan haben, die Krankenversicherung geordnet 
werden. 

Die Durchführung der Krankenversicherung 
könnte den bestehenden Krankenkassen, insofern 
sie herzu bereit sind und sich die Bevölkerung 
einverstanden erklärt, übertragen werden. Er
geben sich jedoch für eine solche Lösung Schwie
rigkeiten, so sind öffentlich-rechtliche Kranken
kassen zu errichten, die in Verbindung mit dcn 
privaten Kassen die Aufgabe zu übernehmen 
haben. Es dürfte sich empfehlen, der Bevölke
rung eine gewisse Freiheit in der Wahl der 
Kasse zu lassen und nicht durch eine einzige 
Kasse ein Monopol ausüben zu lassen. — Für 
die. ini Fürstentum wirkenden Kassen wäre 
dann immerhin die Forderung aufzustellen, 
daß sie ihren Sitz im Fürstentum' haben und 
über ihre Tätigkeit im Fürstentum besondere 
Rechnung ablegen für den Fall, wo sie auch 
außerhalb des Landes arbeiten sollten. Den 
Kassen wäre überdies die Bedingung aufzu
erlegen, daß sie mindestens die durch die Lan-
desgcsetzgebung festgesetzten Normallcistungen 
gewähren. Als solche wären vielleicht ein Kran
kengeld von Fr. 1.20 oder diesem gleichwertig 
die Uebernahme von drei Vierteilen der Kosten 
für ärztliche Behandlung und Arznei in Aus
sicht zu nehmen. 

Vielfach wenden sich die Aerzte gegen die 
Gewährung freier ärztlicher Behandlung, i.'eil 
sie darin die Ueberführung des freien ärztlichen 
Berufes in unselbständige Beamtung im 
Dienste von Krankenkassen erblicken. Diese Le-
fürchwngen mögen begründet sein, wenn in ei
ner obligatorischen, allgemeinen Volksversiche
rung auch ausnahmslos die Gewährung von 
freier ärztlicher Behandlung festgesetzt wird. 
Jedoch dort, wo diese Ordnung nicht besteht, 
d. i. dort, wo es dem Einzelnen freisteht, sich 
entweder für Arztkosten und Arznei, oder nur 
für ein Krankengeld zu versichern, dürften diese 
Befürchtungen wesentlich zurücktreten. Ein 

. großer Teil der Bevölkerung und gerade der 
ökonomisch besser gestellte, wird im allgemei
nen die Versicherung eines Krankengeldes vor
ziehen, um sich so in Bezug auf Arztwahl, Kauf 
der Medikamente und der therapeutischen 
Hülfsmittel alle Freiheit zu wahren. Die 
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Aerzteschaft hat aber ein großes Interesse, daß 
die weniger bemittelten Volkskreise für Arzt 
und Arzneikosten versichert sind; denn so er
langt der Arzt in allen Fällen seiner Hülfe
leistungen auch Gewißheit, für seine Bemühun
gen auch entschädigt und bezahlt zu werden. 

Wir sehen aber vor, daß nicht die vollen 
Arzv- und Arzneikosten von der Krankenkasse zu 
übernehmen sind, sondern nur drei Vierteile 
dieser Kosten. Diese Einschränkung soll den
jenigen Kassen entgegenkommen, die im allge
meinen nicht geringe Befürchtungen hegen, die 
volle freie ärztliche Behandlung und die Al^ . 
gäbe von Arzneien und Hülfsmitteln zu si
chern. Tie Zurückhaltung der Krankenkassen ist 
verständlich; denn die volle freie Ärztkosten-
und Arzneigewährung kann zu Mißbräuchen 
und außerordentlichen Beanspruchungen der 
Kassen führen, die für diese eine ständige Ge
fahr bedeuten. Tie Tatsache, daß der Ver
sicherte einen Viertel der erwachsenden Kosten 
selbst zu tragen hat, wird ihn seinerseits nicht 
veranlassen, den Arzt, wo er nöl-ig wäre, nicht 
zuzuziehen; anderseits ist diese Selbstbeteili
gung an den Kosten dazu angetan, allzuhäu
fige Arztkonsultationen und überflüssige Me
dikamente zu vermeiden. 

Ein großer Nachteil der gegenwärtigen 
Organisationen in der Krankenversicherung be
stehr darin, daß das Krankenkassenmitglied, 
das die Leistungen während der statutarischen 
Höchstdauer bezogen hat, ausscheidet und oft 
gerade in dem Momente, wo es der Unterstütz
ung am meisten bedürfte, wieder sich selbst 
überlassen bleibt. Hier ist in zweckdienlicher 
Weise die Invalidenversicherung anzugliedern. 
Zur Unterstützung der dauernd Kranken im 
vollen Umfange eines Existenzminimums sind 
aber die lokalen Krankenkaffen zu schwach. Hier 
bedarf es für das Fürstentum der Schaffung 
des Ausgleiches für das ganze Land. Mir die 
Invalidenversicherung ist daher ein einziger, 
einheitlicher Versicherungsiräger zu schaffen, 
immerhin unter etwelcher Mitbeteiligung der 
Krankenkassen. Eine zweckdienliche Lösung ließe 
sich meines Erachtens in der Weise finden, daß 
die Mindestleistungen vom Momente an, wo 
die Bezugsberechtigung in der Krankenkasse er
lischt, auf die Landesversicherungskasse über
gehen mir Ausnahme eines Betrages von z. B. 
50 oder auch nnr 30 Rappen pro Tag, der je 
und je von jeder Krankenkasse für eigene Rech
nung weiter zu entrichten wäre. Dnrch diese 
dauernde Beteiligung der Krankenkassen an 
den Leistungen für dauernde Invalidität wird 
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das Interesse der Kassenorgane und der Mit
glieder 'selbst an der Beobachtung und Kon
trolle der im Genusse von Jnvaliditätsleistun-
gen stehenden Personen wachgehalten und ge
fördert. Diese gegenseitige Kontrolle der Mit
glieder einer Versicherungsinstitution ist für 
die gedeihliche Gestaltung derselben außer
ordentlich nützlich. 

In organisatorischer Hinsicht und^ besonders 
des ärztlichen Dienstes und der Kontrolle we
gen, sind Kranken- unö Invalidenversicherung 
möglichst eng zu verbinden. Das ist am ehesten 
auf dem angedeuteten Wege möglich, d. i. durch 
die Uebernahme der Krankenversicherung durch 
private oder öffentliche Kassen, die bestimmten 
Mindestforderungen genügen, und Turchfüh
rung auch der Invalidenversicherung durch die
selben unter Abwälzung des größeren Teiles 
der Gefahren und Lasten auf eine Landesver
sicherungskasse. 

An die Jiwalidenversichcrung sodann wäre 
in logischer Weise die Altersversicherung anzu
schließen und zwar derart, daß jede Person, 
die gewisse Bedingungen über Landeszugehö
rigkeit, Tauer ununterbrochenen Aufenthalts 
im Land usw. erfüllt, z. B. vom vollendeten 
60. oder 65. Altersjahre an, in den Genuß 
einer Altersrente tritt. Die Altersversicherung 
bildet die unabweisliche Fortsetzung der Inva
lidenversicherung. Es hält im allgemeinen au
ßerordentlich schwer, von einem gewissen Alter 
an die eigentliche Invalidität einerseits und 
die Mtersgebrechlichkeit anderseits auseinan
derzuhalten. Man würde vielfachen Willkürlich
keiten Rauin geben, wenn man in höherem Al
ter die Rentenberechugung vom Beweise der 
Erwerbsunfähigkeit abhängig machen wollte. 
Ob der allgemeine. Rentengenuß vom 60. oder 
65. Altersjahre an gewährt werden kann, ist 
allerdings eine nicht unwichtige Finanzsrage. 

Für die Altersversicherung kann, wie für 
die volle Jnvalidenvevficherung, als Träger 
nur eine zentrale Landeskasse in Betracht kom
men; der erforderliche Ausgleich würde in ge
meindeweiser selbständiger Finanzierung nicht 
gefunden. 

Ebenso ist als Träger der Hinterbliebeney-
versicherung die Landesversicherungskasse in 
Aussicht zu nehmen. Im Vordergrund des In
teresses steht hier die Waisenversicherung; es 
ist namentlich einer guten Jugenderziehung 
dienlich, wenn insbesonders die Waiserwersiche-
rung möglichst auskömmlich gestaltet wird. 
Hand in Hand damit geht aber auch die Wit
wenversicherung; es wäre nicht angängig, nur 

die einte der beiden Versicherungsarten für sich 
durchzuführen. Wie die Witwe zu ihren Wai
sen gehört, so bilden auch in der Versicherung 
beide Teile ein organisches Ganzes. 

V. Abschnitt. 
Voraussichtliche Kosten der Sozial

versicherung. 
1. Versichcrungsleistungen. 

Einen wesentlichen Bestandteil der Antwort 
auf die Frage nach den Kosten der Versicherung 
muß die Festsetzung der Bersicherungslcistungen 
bilden. 

Es ist zunächst zu erwägen, ob die Versichc
rungsleistungen auch in den andern Zweigen, 
neben der Unfallversicherung der Arbeiter, dem 
Arbeitseinkommen des Versicherten anzupassen 
seien oder nur in einzelnen der Zweige, oder ob 
vom Arbeitseinkommen unabhängige, vielleicht 
sogar vollständig einheitliche Leistungen in je
den! Zweige gewährt werden sollen. 

Wenn sich in irgend einem Zweige der So
zialversicherung die Abstufung der Versichc
rungsleistungen nach dein Arbeitseinkommen 
rechtfertigt, so ist es in der Berufsunfallver
sicherung unter Mitwirkung des Arbeitgebers. 

In dem besonderen Abschnitte über diesen 
Zweig ist diese Auffassung begründet. In Be
zug auf die andern Zweige — Kranken-, In
validen-, Alters- und Hinterbliebenenversiche
rung, möchte ich im Rahmen des Obligato-
riuins für eine einheitliche Regelung der Ver
sichcrungsleistungen eintreten. Tie Solidarität 
in der Volksversicherung tritt gerade dadurch 
zu Tage, daß jedem Berechtigten ein gewisses 
Existenzminimum in kranken Tagen und in 
seinem Mter und den Hinterbliebenen des Er
nährers ein bescheidenes Minimal-Auskom-
men gesichert wird, ohne daß hierfür die Ar-
menfürjorge beansprucht werden muß. Was 
über dieses Minimum, das bei den derzeitigen 
Kosten der Lebenshaltung nicht zu klein be
messen werden darf, hinausgeht, dafür darf die 
Initiative zur Versicherung jedem Einzelnen 
je nach seinen Bedürfnissen und auch nach sei
nen Neigungen überlassen bleiben. 

Es darf zudem gesagt werden, daß die Be? 
völkerung des Fürstentums in Bezug auf die 
Lebenshaltung wohl eine ziemlich homogene 
ist, fodaß einheitlich festgesetzte Leistungen auch 
im Hinblick hierauf angemessen erscheinen. 
Nur bei solcher Einheitlichkeit ist es aber auch 
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möglich, die Verwaltung ganz einfach zu halten 
und die Kosten derselben in ein wirtschaftliches 
Verhältnis zum Nutzen der Versicherung zu 
zwingen. Alle Abstufungen irgend welcher Art, 
sei es in den Leistungen, sei es in den Beiträ
gen der Versicherten, erschweren die Verwal
tung und machen sie kostspielig. Deshalb habe 
ich für diesen orientierenden Bericht zunächst 
in jedem der Zweige einheitliche Berficherungs-
leistungen vorausgesetzt. 

Hierbei ist noch zu beronen, daß diese nicht 
ausnahmslos als Bargeldleistungen aufgefaßt 
werden müssen; sie können vielmehr auch den 
Geldwert von Naturalleistungen darstellen, die 
dem Versicherten oder den Berechtigten ge
währt werden. Naturalleistungen lassen.sich in 
jedem der Versicherungszweige ohne große 
Schwierigkeiten an Geldesstatt setzen. In der 
Krankenversicherung wird dem Versicherten 
durch Verträge der Krankenkassen mit Spitä
lern, jei es im Fürstentum, sei es außerhalb 
desselben, dort eine zweckdienliche Pflege gesi
chert. In der Invalidenversicherung können die 
Barleistungen durch das Unterbringen in ei
ner Anstalt, in- oder außerhalb des Landes, 
ersetzt werden, in der Altersversicherung durch 
die Versorgung in einem Altersheim usw. Ich 
glaube, die Gewährung von Naturalleistungen 
an Stelle von. Bargeld nicht besonders begrün
den zu müssen und ich darf die Einzelheiten 
einer solchen Ordnung wohl späteren Stadien 
oer Einführung der Versicherung überlassen. 
2. Voraussichtliche Kosten der einzelnen Ber-

sicherungszweige. 
Von vorneherein muß ich feststellen, daß 

mir nicht, wenige Elemente fehlen, die einiger
maßen zuverlässige Kostenschätzungen erlauben 
würden. Es ist mir z. B. nur die Einwohner
zahl des Fürstentums und diese überhaupt nur 
annähernd bekannt; jede Abstufung derselben 
nach Geschlecht, Alter, Zivilstand usw., die die 
Schätzungen erleichtern könnte, fehlt. So bin 
ich darauf angewiesen, Zahlen zuzuziehen, die 
aus statistischen Erhebungen bei der schweizeri
schen Bevölkerung sich ergeben; auch bin ich ge
zwungen vorauszusetzen, daß ähnliche Verhält
nisse vermutlich auch im Fürstentum Liechten
stein bestehen. Demnach dürfen meine rohen 
Schätzungen wirklich als nichts anderes als 
solche hingenommen werden. Eine einläßliche 
Orientierung wird erst möglich sein, wenn 
man im Lande selbst die notwendigen Erhe
bungen durchführt. 

Tie folgenden Kostenschätzungen sind auf
gestellt in der Annahme, daß die Landesregie-

is 

rung beabsichtigt, der Versicherung tunlichst so
fortige Wirksamkeit zu verschaffen; sie beruhen 
daher auf dem sogen. Umlageverfahren. Es 
werden also nur die ungefähren Beträge und 
Summen ermittelt, die alljährlich erforderlich 
werden und aufzubringen sind, um bestimmte 
Versicherungsleistungen durch jährliche Umlage 
decken zu können. Wie ich schon hervorgehoben, 
kann eine definitive Kostenberechnung erst 
stattfinden, wenn der Experte über die Wünsche 
der Landesregierung bezüglich Leistungen und 
Organisation genau unterrichtet sein wird. 

» )  K r a n k e n v e r s i c h e r u n g .  
Leistungen: Krankengeld von Fr. ?.— im 

Tag oder Gewährung von drei Vierteilen der 
Kosten, für ärztliche Behandlung und Arznei, 
und Fr. 0.L0 in bar pro Krankentag, während 
einer Unterstützungsdauer von 130 Tagen in
nerhalb eines Zeitraumes von 360 aufeinan
derfolgenden Tagen. 

Tie statistischen Unterlagen für Kosten
schätzungen in der Krankenversicherung sind 
keine besonders sichern; Krankheit an und für 
sich ist stets bis zu einem gewissen Grade ein 
willkürlicher, dehnbarer Begriff. Was den ei
nen veranlaßt das Bett zu hüten, wird einen 
andern nicht einmal zum Aussetzen der Arbeit 
bewegen. Neben Alter, Beruf, Geschlecht, 
Wohnort, ist wichtig, ob Unfallkrankheiten mit-
zuversichern sind oder nicht. Auch der Lohn und 
die relative Höhe des Krankengeldes zu dem
selben spielen eine Rolle. Tie Art der Kranken
versicherung. ob reine Krankenpflegeversiche
rung, gemischte Pflege- und Geldversicherung 
oder reine Geldversicherung beeinflussen die 
Krankheitsdauer und damit die Kosten. Auch 
ist die Krankheitsdauer von der Strenge der 
ausgeübten Kontrolle abhängig. 

Tie Einwirkung all dieser Faktoren zu er
wägen und ihr 'Gewicht festzustellen, kann heute 
nicht unsere Aufgabe sein; solche Erörterungen 
hätten zur Stunde nur akademischen Wert. Tie 
Kosten und der Einfluß dieser und jener Maß
nahmen werden sich erst nach der Verwirklich
ung der Versicherung auf Grund der konkreten 
Verhältnisse feststellen lassen. Für die vorlie
gende Orientierung wird genügen, wenn wir 
einige wenige Erfahrungszahlen berücksichtigen 
und aus denselben Schlüsse auf die mögliche 
Aestalt-ung der Tinge im Fürstentum Liechten
stein ziehen. Zu all den Faktoren, die wir 
schon als die Kosten der Krankenversicherung 
stark beeinflussend erwähnten, gesellt sich zu
dem ein Unistand größter Unsicherheit in Be
zug auf die Gewährung z. B. von Naturalleist
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ungen, nämlich die Ungewißheit über die allge
meine Preisgestaltung schon für die allernächste 
Zukunft. 

Wie die durchschnittlichen, jährlichen Kosten 
gerade in den letzten Jahren schwankten, zeigen 
in recht deutlicher Weise z. B. die Berichte der 
öffentlichen Krankenkasse des Kantons Basel-
Stadt. Dorr betrug der Gesamtaufwand, auf 
ein Mitglied berechnet, für ärztliche Behand
lung, Hellmittel, Spitalkosten, Geburtshülfe 
und Verwaltung: 

im Jahre 1915 Fr. 21.84 
191K „ 19.36 
1917 18.62 
1913 „ 23.47 
1919 „ 21.72 
1920 „ 29.48 

Wenn bei Einführung der Krankenversiche
rung mit in Bezug auf den Geldwert ähnlichen 
Leistungen im Fürstentum Liechtenstein ge
schritten wird, so sollte für den Anfang ein 
durchschnittlicher Beitrag von Fr. 25.— jähr
lich für Erwachsene und von Fr. 12.50 (d. l. 
die Hälste) für die Versicherung der Kinder in 
Aussicht genommen werden; auf die erwach
senen Personen abgewälzt, ergibt letzteres ei
nen Beitrag von ca. Fr. 7.30 pro erwachsene 
Person. Es wäre außerordentlich gewagt zu 
behaupten, daß solche Beiträge dann die Ko
sten auch gerade decken werden. Nein, diese 
Turchschnittsbeiträge werden niemals von 
vorneherein ganz zutreffend angesetzt werden 
können; sie sind vielleicht etwas zu hoch, viel
leicht etwas zu niedrig. Rechenschaft hierüber 
wird einzig und allein die gemachte Erfahrung 
geben können. 

b )  D i e  I n v a l i d e n v e r s i c h e r u n g .  
Wie der Begriff des Krankseins an und für 

sich sehr dehnbar ist, so ist auch die Umschrei
bung der Invalidität, des dauernden Krank-
heitszustandes äußerst schwierig. Die deutsche 
Sozialgesetzgebung, die in Bezug auf die Ver
sicherung eine Klassengesctzgebung ist, bestimmt 
den Anspruch -aus Jnvaliditätsleistungen fol
gendermaßen: 

„Als invalide gilt, wer nicht mehr imstande 
ist, durch eine Tätigkeit, die seinen Kräften und 
Fähigkeiten entspricht und ihm unter völliger 
Berücksichtigung seiner Ausbildung und seines 
bisherigen Berufes zugemutet werden kann, ein 
Drittel dessen zu erwerben, was körperlich und 
geistig gesunde Personen derselben Art und 
ähnlicher Ausbildung in derselben Gegend durch 
Arbeit zu verdienen Pflegen." 

Tie schwedische Sozialversicherung dagegen, 
die eine ausgesprochene allgemeine Bolksver-
sichcrung ist, stellt auf Folgendes ab: 

„Dauernde Erwerbsunfähigkeit soll als vor
handen angesehen werden bei denjenigen, der 
infolge von Alter, körperlicher oder geistiger 
Krankheit oder Gebrechen außerstande ist, sich 
durch solche Arbeiten, die seinen Kräften oder 
Fähigkeiten entsprechen, weiter zu versorgen." 

Da wir auch für das Fürstentum Liechten
stein nicht eine Versicherung bestimmter Be
völkerungsklassen, . sondern eine allgemeine 
Volksversicherung vorsehen, in die namentlich 
auch die landwirtschaftliche Bevölkerung einge--
schlössen sein soll, wird sich die Notwendigkeit 
ergeben, eine an die. schwedische sich anlehnende 
Desinition der Invalidität aufzustellen. 

Auch für die Kostenschätzung in Bezug arkf 
die Jnvaliditätsleistungen sind wir wieder aus 
sehr rohe Schätzungen angewiesen. Erst die 
Verwirklichung der Versicherung und die kon
krete Behandlung der JnvalidiÄtsfälle werden 
den genauen Umfang der finanziellen Aufwen
dungen für diese Versicherungsart abklären kön
nen. Allen sogenannten genauen technischen 
Berechnungen käme daher zur Zeit mehr nur 
akademischer Wert zu. 

Neben der Interpretation des Jnvalidi-
tätsbegriffes ist für die aus der Invalidenver
sicherung entstehenden Lasten sehr wichtig, ob 
die Berechtigung auf Altersrente geschaffen 
wird und in welchem Alter, z. B. dem 60. oder 
65. diese Berechtigung einsetzt. 

Wenn zu Lasten der Invalidenversicherung 
nur die Unterstützungen bis zum 60. Alters-
jahre gehen, so läßt sich die Zahl der zu Unter
stützenden roh schätzen auf 2A der Lebenden 
der Alter 16 bis 60 bei den Männern und auf 
das Doppelte, das sind 4?6 bei den Frauen. 
Geht die Unterstützung der Invaliden bis zum 
Alter 65, so ist mit entsprechenden Sätzen von 
mindestens 3^ bei den Männern und 6A bei 
den Frauen zu rechnen. — Hierbei ist berück
sichtigt, daß die Bevölkerung des Fürstentums 
vorwiegend ländlich ist und daß hier die Jn-
validitätsfälle weniger häufig sein werden als 
bei einer ausgesprochenen Berufsinvalidenver
sicherung. 

c )  T i e  A l t e r s v e r s i c h e r u n g .  
Tie Festsetzung der Ansprüche aus dieser 

Versicherung bietet keine Schwierigkeiten. 
-Maßgebend ist der Nachweis des Geburts
datums und, den allgemeinen Voraussetzun
gen der Berechtigung entsprechend, der Nach
weis der Landeszugehörigkeit oder der zur Be
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dingung gemachten Mindestdauer der Nieder
lassung im Lande. Von der mir nicht bekannten 
Vertretung der höheren Altersstufen in der 
Gesamtbevölkerung des Landes abgesehen, sind 
die Lasten, die die Altersversicherung bringt, 
davon abhängig, ob allgemein die Berechtigung 
auf Altersrente mit dem 60. oder mit dem 65. 
Altersjahre einsetzt. 

Setzen wir eine Alrersvcrteilung der Be
völkerung voraus, wie sie sich aus der schwei
zerischen Volkszählung ergibt, so läßt sich sagen, 
daß von der erwachsenen Bevölkerung über 16 
Jahren ungefähr 13A- im 'Alter über 60 und 
gH im Alter über 65 Jahren stehen. Es folgt 
daraus, daß, abgesehen noch von den Invali
den und von den Witwen, für die die Bei
tragszahlung dahinzufallen hätte, für jede der 
unter den genannten Grenzalrern stehenden er-
tvachsenen Personen bei Gewährung z. B. einer 
jährlichen Altersrente von Fr. 1095 (Fr. 3.— 
täglich) ein Jahresbeitrag aufzubringen wäre 
von rund 
Fr. 130 bei Altersrentenbeginn im Alter 60, 
Fr. 100 bei Aliersrentenbeginn im Alter 65. 

^1) Tie W i t w e n v e r s i ch c r u n g. 
Auch die Festsetzung der Anspmche auf 

Witwenrente begegnet keinen besondern 
Schwierigkeiten. Nach den Verhältnissen, wie 
sie sich aus den Beobachtungen bei der schwei
zerischen Bevölkerung ergeben, sind annähernd 
6A der erwachsenen weiblichen Bevölkerung, 
die unter den Grenzaltern für die Berechtigung 
auf Altersrente steht, Witwen. 

Wird an jede dieser Witwen ebenfalls eine 
Tagesentschädigung von Fr. 3.— oder eine 
Jahresrente von Ft. 1093.— ausgerichtet, so 
ergibt sich auf den Kopf der aktiven, unter 
dem Grenzalter für die Altersrentenberechti
gung stehenden Bevölkerung ein erforderlicher 
Aufwand von 3 ^ des Rentenbetrages oder 
rund Fr. 35.— jährlich. 

e )  D i e  W a i s e n  V e r s i c h e r u n g .  
Tie Waisenversicherung hat mit ihren Lei

stungen da einzusetzen, wo der Ernährer der 
Familie durch Ableben entzogen wird. In her 
Großzahl der Fälle ist das der Fall beim Ab
leben des Vaters, in einer kleineren Anzahl 
Fälle auch beim Tode der Mutter, wenn die 
Kinder schon Halbwaisen väterlicherseits sind. 

Feststellungen über die Zahl der Waisen 
und Halbwaisen unter den Kindern der Bevöl
kerung eines ganzen Landes oder Landesteiles 
bestehen unseres Wissens zur Zeit nicht, Tie 

ersten diesbezüglichen Erhebungen wurden an
läßlich der schweizerischen Volkszählung vom 
Dezember 1920 vorgenommen. Das Material 
ist jedoch zur Zeit noch nicht verarbeitet, so daß 
uns Zahlen, an die wir uns hier mit einiger 
Zuverlässigkeit halten könnten, nicht bekannt 
sind. Wir glauben jedoch nicht sehr weit von 
der Wirklichkeit abzugehen, wenn wir anneh
men, es fallen auf 100 aktwe, erwachsene 
männliche Einwohner im Mittel 5 Waisen und 
Halbwaisen väterlicherseits. Unter der Annah
me, daß die beiden Geschlechter in der erwach
senen Bevölkerung ungefähr gleich stark ver
treten seien, kommen wir so dazu, auf je 200' 
erwachsene Perionen 5 Waisen und Halb
waisen väterlicherseits vorauszusetzen. Dies er
gäbe bei einer Jahresrente von z. B. 360 Fr. 
uitd angemessenem Zuschlag für Doppelwaisen 
einen Jahresbeitrag von schätzungsweise 
Fr. 10.— pro erwachsene aktive Person. 

i )  Z u s a m m e n f a s s u n g .  
Fassen wir die für die Verwirklichung der 

Sozialversicherung erforderlichen jährlichen 
Aufwendungen eines aktiven, männlichen oder 
weiblichen Versicherten kurz zusammen, so ge
längen wir zu folgendem Ergebnis: 
1. Krankenversicherung: 

») der Erwachsenen Fr. 25.— 
b) der Kinder „ 7.50 

2. Invalidenversicherung „ 50.— 
3. Altersversicherung „ 100.— 
4. Hinterblievenenversicherung: 

a) Witwenversicherung „ 35.— 
k) Waisenversicherung „ 10 — 

Zusammen Fr. 227.50 
Das ist der in Ermangelung sicherer, stati

stischer Anhaltspunkte roh geschätzte Betrag, 
der von jeder erwachsenen arbeitsfähigen, 
männlichen und weiblichen Person jährlich 
aufzubringen wäre, um die in den vorstehenden 
Abschnitte» umschriebenen Leistungen gewäh
ren zu können. 

Schätzt man z. B. diese aktive, erwerbs
fähige Bevölkerung des Fürstentums auf rund 
5000 Personen, denen sich Kinder, Greise, In
valide, Witwen und Waisen im Umfange un
serer Voraussetzungen zugesellen würden, so 
hätte man mir einer jährlichen Bedarfssumme 
von etwa Fr. 1,100,000 bis Fr. 1,200,000 zu 
rechnen. Ueber die Art und Weise, wie diese 
Sunlmen aufzubringen wären, habe ich mich in 
einem früheren Abschnitte des Gutachtens aus
einandergesetzt. 
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3. Das technische Finanzierungsverfahrcn. 
In den vorliegenden Ausführungen über 

die Kranken-, Invaliden-, Alters-, Witwen-
und Waisenversicherung ist die Solidarität der 
ganzen Bevölkerung des Fürstentums voraus
gesetzt-, dcr Experte ging davon aus, daß der 
Jüngling ohne weiteres bereit sei, seinen Bei-' 
trag zu entrichten, um heute schon die vorhan
denen Greise, die Invaliden, Witwen und 
Waisen in den Genuß von Leistungen treten 
zu lassen, die auch ihm später oder seinen An
gehörigen bei Eintritt des versicherten Ereig
nisses in Aussicht stehen. — Dieses Solidari-
lÄsgesiihl besteht jedoch leider nicht immer in 
einem solchen Maße, das die sofortige volle 
Wirkklng der Versicherung gestatten würde. 
Gerade bei der heutigen Jugend besteht vielfach 
die Auffassung, daß es nur ihre Aufgabe sein 
könne, für sich selbst zu 'sorgen und daß sie nicht 
dazu herangezogen werden dürfe, aus ihrem 
Arbeitseinkommen die vorhandenen Greise, 
Invaliden, Witwen und Waisen zu unterstü
tzen. Tie Ablehnung des Solidaritätsgedankens 
gilt.es in erster Linie zu bekämpfen. Tie Ab
lehnung müßte dazu führen, die Fürsorge für 
die Alten,' für die Kranken und Invaliden^ für 
Witwen und Waisen,, soweit sie bedürfüg sind, 
wie bis anhin der Armenfürsorge und damit 
der öffentlichen Wohltätigkeit zu überlassen und 
eine Versicherungsgemeinschaft der heure noch 
aktiven, erwerbsfähigen Bevölkerung zu errich
ten. Tie Finanzierung hätte dann auch in sol
chem Falle nach den in der Privaten Personen-
versicherung geltenden Grundsätzen und Me
thoden, d. i. nach dem sogen. Prämiendeckungs-
verfahren, zu erfolgen. Tie Folgen wären dann 
in erster Linie die, daß nur die jüngsten Leute 
der gegenwärtigen Generation der Erwach
senen und der künftige Nachwuchs sich die vol
len Leistungen aus der Versicherung sichern 
könnten, während , alle diejenigen, die ein be
stimmtes Mindestalter schon überschritten ha
ben, sich mit herabgeminderten Leistungen be
gnügen müßten. Tas Prämiendurchschnitts-
verfahren bringt die Ansammlung von Kapi
talien mit sich und der Ertrag derselben ver
mindert die vom Versicherlen selbst oder in an
derer Weise aufzubringenden Mittel. 

Tie Anwendung des technischen Prämien-
deckunqsverfahrens in der Versicherung, wie ne 
hier für die ganze Bevölkerung eines Landes 
geplant ist, ist nicht zu empfehlen. Einmal be
raubt es, wenn der Staat nicht auf andere 
Weise hilft, die schon vorhandenen Greise, In
validen, Witwen und Waisen der Wohltat der 

Versicherung; ferner schiebt es für die ältern 
Versicherten der aktiven Generation die vollen 
Wirkungen der Versicherung um mehrere De
zennien hinaus und endlich führt es zu einer 
Ansammlung von Geldern in einem Umfange, 
der dem Staate unter Umständen größere 
Sorge bereiten kann als das Aufbringen des 
jährlichen Betrages durch eine einfache Um
lage. Tas Prämiendeckungsverfahren. würde, 
wenn man nur ein kleines Stück der Sozial
versicherung herausgreift und annimmt, es wä
ren 500 Ältersrentner und Rentnerinnen vor
handen, denen jährlich eine Rente von je 1WV 
Franken gewährt würde, zur Ansammlung 
und Verwaltung von rund 5 Millionen Fr. 
führen. Fügt man die Invaliden-, die Wittven-
und Waisen-, die Kranken- und die Unfallver
sicherung dazu, so kommt man zu Kapitalan
sammlungen, die in mühsamem Ringen von 
der Bevölkerung während ? bis 3 oder 4 Te-
zennien erspart werden müßten, bis die Ver
sicherung ihre volle Wirkung entfalten könnte 
und deren VerWallung dann für die Landes
regierung eine große' Pflicht bedeuten müßte. 
Tie Ansammlung von Kapitalien in der Höhe 
von 5 bis 10 Millionen Franken, zu der man 
hier bei einer Bevölkerung von nur etwa 
10,000 Einwohnern käme, ist in einer Landes
versicherung, wenn das ganze Volk nach ein
heitlichen Gesichtspunkten erfaßt wird, und wo 
die Jugend stets wieder in die Versicherung 
nachrückt, nicht erforderlich und auch nicht 
zweckmäßig. Gerade die gegenwärtige Zeit, in 
der jeder einzelne Bürger und jedes Gemein-
und Staatswesen mit täglichen wirtschaftlichen 
Sorgen belastet ist, scheint auf keinen Fall da
zu angetan, in einer Volksversicherung Rück
lagen zu machen, die in einigen Dezennien 
dann erst zur Linderung von Not bei Krank? 
heit, Invalidität und Todesfällen dienen wer
den. 

In administrativer und organisatorischer 
Hinsicht würde die Anwendung des Prämien
deckungsverfahrens überdies ganz empfindliche 
Erschwerungen nach sich ziehen. 

Tie Sorge des Staates muß es selbstver
ständlich sein, daß die Versicherung nicht so 
spärlich finanziert wird, daß sich schon in den 
ersten Johren die Einnahmen und Ausgaben 
vollständig aufheben. Es muß ermöglicht win
den. einen gewissen Reservefonds, der zum 
Ausgleich' der nicht ausbleibenden jährlichen 
Schwankungen dienen kann, zu bilden. Tas 
kann schon dadurch erreicht werden, daß in ei
ner Uebergangszeit von einigen Jahren die 
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Leistungen an bereits vorhandene Greise, In
valide, Witwen und Waisen eingeschränkt tver-
den in Fällen, wo die betreffenden Personen 
nachweislich die Mittel zu ihrem Unterhalte 
und Fortkommen besitzen. 

Ich trete daher auch, gestützt auf diese Er
wägungen, nicht darauf ein, Berechnungen 
nach dem Prämiendeckungsverfahren für die 
verschiedenen Zweige aufzustellen, wobei ich 
indessen nochmals betonen möchte, daß ja auch 
die zu solchen Berechnungen unerläßlichen 
Grundlagen, namentlich eine genaue Altersver
teilung der gesamten Bevölkerung des Für
stentums zur Zeit fehlt. 

Verzeichnis der Beilagen. 
I. Renfer, Gutachten über eine allgemeine Al-

ters- und Jnvaliditäts-Versichcrung für 
den Kanton St. Gallen. Verlag: Schmid 
u. Co.. St. Gallen 1908. 
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2. Botschaft an die schweizerische Bundesver
sammlung betreffend Einführung des Ge
setzgebungsrechtes über die Jnvaliditäts-, 
Alters- und Hinterlassenenversicherung und 
betreffend die Beschaffung der für die 
Sozialversicherung erforderlichen Bundes
mittel vom 21. Juni 1919. 

Z. Unfallpräiiiientarif für die obligatorische 
Versicherung der Betriebsunfälle bei der 
Schweizerischen Unfall-Versicherungsanstalt 
in Luzern. 
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